
Besprechungen
RCOCHENRECH
NEUMANN/Grundriß des kathalı- Gesetzgebers. Hierbei schlägt stellenweise uch
schen Kırchenrechts und 375.) Wissenschaft- ıne ressentimentgeladene Beurteilung durch
liche Buchgesellschaft, Darmstadt 1981 art bzw. werden Pauschalierungen VOTSCHOMHMUNECIN,

97,— (für Mitglieder 5/,-) die einer tischen Prüfung nıcht standhalten.
50 annn ich beispielsweise 1n der Behauptung

kanonischen Rechts mıiıt einem Kommentar
Wer sıch angesichts der Neukodifizierung des nicht folgen, gebe ım Bereich der katholischen

Kirche ‚‚keine nennenswerte theoretische Erwä-einem obsolet gewordenen ec beschäftigt,
wird zunächst Verwunderung bzw. Bedenken SUuNg über die theologische Legitimation des
CITCEHEN. Gefühle dieser Art werden ber sehr Kechts ın der Kirche‘‘ 51} Und INas der VONn

rasch zerstreut, wenn IMNan das vorliegende Buch VOTgENOMUNENEN Beurteilung der ‚‚hierarchi-
schen Bürokratie‘“ der römischen Kurie 157)des ehemaligen Tübinger (Irdinarius für Kir- uch manches richtig se1n, scheinen mır diechenrecht 1Im theologischen Fachbereich ZuU!T diesbezüglichen Ausführungen stellenweise Zand nımmt. Das Unternehmen ist als durchaus

geglückt bezeichnen. Denn zunächst wird auf emotionsgeladen. uch wird die Bedeutung der
relativ breitem Kaum den Grundlagen und Zweiten Sektion der 5Signatura apostolica als
Grundfragen des kanonischen Rechts nachgegan- kirchlicher Verwaltungsgerichtshof offensicht-
SCN, und die diesbezüglich vorgelegten Ergeb- iıch unterschätzt

Die tiefgründige Analyse und Genese des gel-nisse tellen ıne auf weite Strecken originelle, tenden kanonischen Rechts ıst VO Verfasserbisweilen uch eigenwillige Durchdringung der auch und nicht zuletzt als ıne großangelegteanstehenden Problembereiche dar und behalten
unabhängig VO einer konkreten Kodifizierung Hinterfragung der Grundpositionen dieser
kiırchlichen Rechts ihre bleibende Gültigkeit. Der Rechtsordnung gedacht. Angesichts brillant
Verfasser verste C5, In seltener Gründlichkeit vorgetragener und nıcht selten 1NSs Zentrum tref-
un mit sicherem (Griff für das Wesentliche, h1- tender Sondierungen mMas ummso bedauerli-

her erscheinen, da{fs nicht 1m Lehramt jenerstorisch Gewachsenes VOonNn Vorgegebenem 1 Kirche geblieben ıst, deren ‚„‚Reformation”kanonischen Recht 7 unterscheiden. KS wird
Von ınnen heraus Wertvolles beitragendabei ı deutlich, wıe sehr einerseits as

kirchliche Recht VO konkreten gesellschaftli- können. Vielleicht müßte auf das Beispiel des
chen und politischen Faktoren bedingt wird, wıe großen John Newman verwıesen werden,
ber auch andererseits VO der Kirche vorgetra- der, obwohl gerade uch ıIn seiner Kirchlichkeit

vielfältigen Belastungen ausgesetz(T, auf ıneSCeNNEC Grundsätze und Richtlinien als Gestal- Grundhaltung verwiesen hat, die ıIn und mıt die-tungsfaktoren auf as weltliche Kecht Einflufß
ST Kirche notwendig SEe1: Geduld.nehmen. Beachtlich erscheint mir u a die kriti- Wıensche Auseinandersetzung mıit einer In Jüngster Bruno Primetshofer

Zeit wiederholt vorgetragenen Auffassung, das
kanonische Kecht SE1 als z  eC| eigener Art“ PRADER Das kırchliche Fherecht In der segel-

sorglichen Praxıs. Athesia Echter Tyrolia,nicht mıiıt den Ideen und Mad(lstäben allgemeiner Bozen Würzburg Innsbruck Wien 1983(weltlicher) Kechtsgrundsätze mef(sbar Wenn-
art 140.—gleich, üuhrt richtig aus, die kirchliche

Kechtsordnung auch ach anderen materialen Seit der Promulgierung des euenNn EX Iurıs
Grundsätzen strukturiert Se1 als 1ine vergleich- Canonici wendet sich das Interesse neben den
are weltliche Rechtsordnung, S schließe das Gesamtdarstellungen verständlicherweise uch
doch nicht aus, dafß S1e In bezug auf die ftormalen gewissen Teilgebieten ZU; unter diesen nımmt
Grundsätze den Forderungen der allgemeinen as Eherecht ıne bevorzugte Stellung e1in. Die-
Rechtsidee unterliege 14) Damit cheıint sich 565 Buch ist, wıe der Titel und der Untertitel be-

der gesunden Miıtte jenes mittelalterlichen onen, für die seelsorgliche Praxis gedacht, als
Kanonisten nähern, der den Standort der Kir- ‚‚Urientierungshilfe ür die Ehevorbereitung
chenrechtswissenschaft muiıt den Oorten be- und Beratung in Krisentftällen‘‘. Dieser Zielset-
schrieben hat ‚„„Est autem haec nOostra scıienha ZUNg entspricht In vollem Maße. Für die Ehe-
1eC DUre theologica, Nec DUTE civilis, sed utrique vorbereitung werden die ‚‚Grundaussagen ber
partıcıpans””, die FEhe‘ auf den Grundlagen des Glaubens dar-
uch bei der Darlegung des Rechts auf der geboten, gestutz besonders auf die Dokumente
Grundlage des eX VO 1917 133-319) wıe des I1 Vaticanums, VOT allem auf die Pastoral-
uch beim dritten Abschnitt »  taa und Kıirche““ konstitution ‚‚Gaudium spes’‘ ber die Kirche
(323—-352) iıst S gelungen, die einzelnen eil- ın der Welt von eute und auf das Apostolische
fragen dieser Rechtsordnung mıiıt einer tiefschür- Schreiben ‚‚Familiaris consorho*”‘. Der Vf£., der
fenden Analyse begleiten, ın der die Verfloch- 1e] ın Ehegerichten hat, weiıst ebenso klar
enheit dieser Normen mıiıt jüdischen, römischen auf die Entwicklung ın der Spruchpraxis bei Nul-
und germanischen Rechtsmodellen ebenso auf- litätserklärungen und hinsichtlich der Auflösung
gewlesen werden wıe die theologischen und nichtsakramentaler kEhen ıIn den etzten Jahr-
ideologischen Vorgegebenheiten des kirchlichen zehnten hin; als Fachmann un Kenner des
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Besprechungen 

KIRCHENRECHT 

NEUMANN JOHANNES, Grundriß des kat/wli­
schen Kirchenrechts (XVII und 375.) Wissenschaft­
liche Buchgesellschaft, Darmstadt 1981. Kart. 
DM 97,- (für Mitglieder DM 57,-). 

Wer sich angesichts der Neukodifizierung des 
kanonischen Rechts mit einem Kommentar zu 
einem obsolet gewordenen Recht beschäftigt, 
wird zunächst Verwunderung bzw. Bedenken 
erregen. Gefühle dieser Art werden aber sehr 
rasch zerstreut, wenn man das vorliegende Buch 
des ehemaligen Tübinger Ordinarius für Kir­
chenrecht im theologischen Fachbereich zur 
Hand nimmt. Das Unternehmen ist als durchaus 
geglückt zu bezeichnen. Denn zunächst wird auf 
relativ breitem Raum (3-127) den Grundlagen und 
Grundfragen des kanonischen Rechts nachgegan­
gen, und die diesbezüglich vorgelegte n Ergeb­
nisse stellen eine auf weite Strecken originelle, 
bisweilen auch eigenwillige Durchdringung der 
anstehenden Problembereiche dar und behalten 
unabhängig von einer konkreten Kodifizierung 
kirchlichen Rechts ihre bleibende Gültigkeit. Der 
Verfasser versteht es, in seltener Gründlichkeit 
und mit sicherem Griff für das Wesentliche, hi­
storisch Gewachsenes von Vorgegebenem am 
kanonischen Recht zu unterscheiden. Es wird 
dabei u. a. deutlich, wie sehr einerseits das 
kirchliche Recht von konkreten gesellschaftli­
chen und politischen Faktoren bedingt wird, wie 
aber auch andererseits von der Kirche vorgetra­
gene Grundsätze und Richtlinien als Gestal­
tungsfaktoren auf das weltliche Recht Einfluß 
nehmen. Beachtlich erscheint mir u. a. die kriti­
sche Auseinandersetzung mit einer in jüngster 
Zeit wiederholt vorgetragenen Auffassung, das 
kanonische Recht sei als „Recht eigener Art" 
nicht mit den Ideen und Maßstäben allgemeiner 
(weltlicher) Rechtsgrundsätze meßbar. Wenn­
gleich, so führt N. richtig aus, die kirchliche 
Rechtsordnung auch nach anderen materialen 
Grundsätzen strukturiert sei als eine vergleich­
bare weltliche Rechtsordnung, so schließe das 
doch nicht aus, daß sie in bezug auf d ie formalen 
Grundsätze den Forderungen der allgemeinen 
Rechtsidee unterliege (14). - Damit scheint sich 
N. der gesunden Mitte jenes mittelalterlichen 
Kanonisten zu nähern, der den Standort der Kir­
chenrechtswissenschaft mit den Worten be­
schrieben hat: ,,Est autem haec nostra scientia 
nec pure theologica, nec pure civilis, sed utrique 
partici pa ns". 
Auch bei der Darlegung des Rechts auf der 
Grundlage des Codex von 1917 (133-319) wie 
auch beim dritten Abschnitt „Staat und Kirche" 
(323-352) ist es N. gelungen, die einzelnen Teil­
fragen dieser Rechtsordnung mit einer tiefschür­
fenden Analyse zu begleiten, in der die Verfloch­
tenheit dieser Normen mit jüdischen, römischen 
und germanischen Rechtsmodellen ebenso auf­
gewiesen werden w ie die theologischen und 
ideologischen Vorgegebenhe iten des kirchlichen 

Gesetzgebers. Hierbei schlägt stellenweise auch 
eine ressentimentgeladene Beurteilung durch 
bzw. werden Pauschalierungen vorgenommen, 
die einer kritischen Prüfung nicht standhalten. 
So kann ich N. beispielsweise in der Behauptung 
nicht folgen, es gebe im Bereich der katholischen 
Kirche „keine nennenswerte theoretische Erwä­
gung über die theologische Legitimation des 
Rechts in der Kirche" (51). - Und mag an der von 
N. vorgenommenen Beurteilung der „hierarchi­
schen Bürokratie" der römischen Kurie (157) 
auch manches richtig sein, so scheinen mir die 
diesbezüglichen Ausführungen stellenweise zu 
emotionsgeladen. Auch wird die Bedeutung der 
Zweiten Sektion der Signatura apostolica als 
kirchlicher Verwaltungsgerichtshof offensicht­
lich unterschätzt (142). 
Die tiefgründige Analyse und Genese des gel­
tenden kanonischen Rechts ist vorn Verfasser 
auch und nicht zuletzt als eine großangelegte 
Hinterfragung der Grundpositionen dieser 
Rechtsordnung gedacht. Angesichts brillant 
vorgetragener und nicht selten ins Zentrum tref­
fender Sondierungen mag es umso bedauerli­
cher erscheinen, daß N. nicht im Lehramt jener 
Kirche geblieben ist, zu deren „ Reformation" 
von innen heraus er Wertvolles hätte beitragen 
können. Vielleicht müßte auf das Beispiel des 
großen John H. Newman verwiesen werden, 
der, obwohl gerade auch in seiner Kirchlichkeit 
vielfältigen Belastungen ausgesetzt, auf eine 
Grundhaltung verwiesen hat, die in und mit die­
ser Kirche notwendig sei: Geduld. 
Wien Bruno Primetshofer 

PRADER JOSEF, Daskirc/1/iclie Eherecht in der seel­
sorglichen Praxis. (192.) Athesia -Echter - Tyrolia, 
Bozen - Würzburg - Innsbruck - Wien 1983. 
Kart. S 140.- . 

Seit der Promulgierung des neuen Codex luris 
Canonici wendet sich das Interesse neben den 
Gesamtdarstellungen verständlicherweise auch 
gewissen Teilgebieten zu; unter diesen nimmt 
das Eherecht eine bevorzugte Stellung ein. Die­
ses Buch ist, wie der Titel und der Untertitel be­
tonen, für die seelsorgliche Praxis gedacht, als 
„Orientierungshilfe für die Ehevorbereitung 
und Beratung in Krisenfällen". Dieser Zielset­
zung entspricht es in vollem Maße. Für die Ehe­
vorbereitung werden die „Grundaussagen über 
die Ehe" auf den Grundlagen des Glaubens dar­
geboten, gestützt besonders auf die Dokumente 
des U. Vaticanums, vor allem auf d ie Pastoral­
konstitution „Gaudium et spes" über die Kirche 
in der Welt von heute und auf das Apostolische 
Schreiben „Familiaris consortio". Der Vf., der 
viel in Ehegerichten zu tun hat, weist ebenso klar 
auf die Entwicklung in der Spruchpraxis bei Nul­
litätserklärungen und hinsichtlich der Auflösung 
nichtsakramentaler Ehen in den letzten Jahr­
zehnten hin; als Fachmann und Kenner des 
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Eherechtes ıIn aller Welt hat das Werk .1 [11la- schon 31 da C sich beim törmlichen Abftall kei-
trımon10 ne] mondo*“ herausgebracht ıst ın 1ne Erklärung VOT der katholischen
der Lage, Vergleiche und Berührungspunkte des Kirche handeln mMuUu uch der Wortsinn zwingt
chen Verhältnissen In vielen Staaten der Erde
kanonischen Eherechtes mıiıt den diesbezügli- nıicht ö dieser Annahme Der Gesetzgeber will

vielmehr 1m Interesse der eindeutigen Feststell-
aufzuzeigen. 50 ıst otz des bescheidenen barkeit des Hindernisses sichergestellt wıssen,
Umfangs eın hilfreiches Buch für Seelsorger, daß der Abfall überhaupt durch einen rechtlich Öf-
Eherichter und diesen Problemen Interessier- fentlichen Akt erklärt wird und dies 1Im Unter-

schied etwa einer bloßen Nıichtteilnahme
Linz etier Gradauer kirchlichen en der 4# einer bloß tatsachli-

chen, ber niıcht 1Im rechtlichen Sinn öffentlichenLUDICKE Eherecht. Canones
(Codex luris Canonici, Kommentar Erklärung (etwa VOT Freunden). Dazu ommt,

dafß das Gesetz selbst ganz deutlich unterschei-für Studium un Praxis; erster erschienener Bd.) det zwischen Abfall UOM katholischen Glauben (z.Ludgerus-V,., Essen 1983 Polyleinen. CN 1071 1, 4°) un: Abfall der katholischen
Kirche durch tormellen Akt Aus diesen Gründen

Der Vt. bezweckt, anhand des lateinischen Ge- annn die Berufung auf die ratıo des Hındernisses
setzestextes ‚mut dem Wortlaut und der Bedeu- (Schutz des Glaubens des katholischen Partners)
tung der anones ekanntzumachen“‘‘ bzw. darauf, dafß seıtens des Katholiken eın
(S Lüdicke analysiert Kanon für Kanon des schützenswerter Glaube nıicht mehr vorhanden
Neuen Eherechts Der Kommentar wird absatz- sel, kein stichhaltiges Argument dafür liefern,
weise ıIn Sinneinheiten zusammengefaßst, welche dafß der staatliche Kirchenaustritt niıcht unter den

Begriff des tormellen Abfalls subsumierbar sein
sind. Ein Stichwortverzeichnis befindet sich
jeweils mit einer Randnummer gekennzeichnet sollte.
Ende des Buches. 1C ersichtlich ist auch, WaTum udıcke dem
Breit angelegte theologische bzw. theoretische Personaloberhirten der -pfarrer Cdie BefugnisAusführungen werden dem Leser cht ZUSEMU- ZUur Delegation der ITrauungsvollmacht abs TIC
tet Vielmehr onzentriert sıch der Oommentar (S 118 KRdn Es gibt keinen Anhaltspun t da-
primär auf solche Angaben vorwiegend Jurist1-
scher Art, welche Zu Verständnis des nhalts, (can. hier nicht anwendbar seın sollten.

für, da{fß die allgemeinen Kegeln der Delegation
des Sinnes un Zweckes des betreffenden Ka- uch scheint die Eheschließungsform bei der
NS SOWIe zu Erfassen der sachlichen Zu- Konvalidation gem Can 1159 nıcht ın der
sammenhänge erforderlich sind. Es inden sich Weise teilbar Z se1In, daß der Partner, dessen
uch Hiınweise Z einschlägigen Bestimmungen Wille mangelhaft Warl, VOT dem Trauungsorgandes Zivilrechts der BRD und Osterreichs. Man- und den Zeugen den ONsens erklären

(> Rdnche Informationen sınd kna gehalten, wıe
etwa, beim Trauungsver Ot SCHL Ca  z 1071 Das vollständige kehlen VO Quellenangaben1/ 4o der schwer faßbare Tatbestand des ‚,‚NOtO- und weiterführenden Literaturhinweisen könnte
rMe catholicam fidem abiecerit“ keiner weiıteren mancherorts auf Kritik stoßen. Der Kommentar
Erläuterung unterzogen WIT'! (S Rdn ıst gut lesbar un ıst allen amn Eherecht nteres-

ın seinem Verhältnis Zzu staatlichen Kir- sıerten, den Praktikern, die iıne rasche Informa-
chenaustritt. hon benötigen, ber auch, VO Inhalt und Auftf-
In diffizilen Fragen bietet der VE zume1st ohl- bau her, sonders den Studierenden CMD-ftehlen.begründete Lösungen Dazu se1l etwa auf die
Beantwortung der rage nach der Kückwirkung Linz Helmuth Pree
des nNel  w geschaffenen dolus-Tatbestandes gem
Can 1098 93 Rdn un hingewiesen. LUDICKE Familienplanung und Ehewille.
Unterschiedlicher Auffassung könnte INan trei- Der Ausschluß der Nachkommenschaft 1m nach-
iıch ber Lüdickes Verständnis des förmlichen konziliaren kanonischen Eherecht (Münsteri-

sche Beiträge ZU!T Theologie, eft 50) Ver-Abfalls VO  j der katholischen Kirche nach Can lag Aschendorff, Münster 1983 art. 53 —,1086 und 1147 SE1IN!: Der VE meınt, dieser könne
nicht mıiıt bestimmten Kechtsakten, etwa der Kir- Es handelt sıch ıne 5Spezialstudie ZzZum Pro-
chenaustrittserklärung VOT der staatlichen uto- blem, das 1 ıtel und Untertitel genannt iıst In
rıtat gleichgesetzt werden. Vielmehr bestünde ausführlicher und überaus gründlicher Weise

des katholischen Teils eın Glaube mehr VOTI-
der Kernpunkt des Abfalles darın, dafls auf seıiten untersucht Vf ım Hinblick auf die gestellte rage

die kirchliche Kechtsgeschichte, die Außerungen
handen ıst, der durch das Hindernis (disparitas des kirchlichen Lehramtes ach dem Erlaß des
cultus) geschützt werden müßte; eın ftörmlicher Codex lurıs Canonici, die Debatten und Ent-
Abfall sSEe1 immer ann gegeben, ‚„ WEeIn der Wiil- würfe der Codex-Reform-Kommission SOWI1e dıe
le, der katholischen Kirche nicht mehr AaNZUBE- ungste Rota-Rechtsprechung. Im Vorwort fin-
hören, VOT der kirchlichen Offentlichkeit in be- det sich der Hinweis, dafß® Kedaktionsschluß twa
weisbarer Orm Zzu Ausdruck gebrac worden Mitte 1981 WAarT, dafß sıch aber durch ‚‚Familiaris
ist“ S Allerdings anerkennt Lüdicke hier consorho” und Anderungen a Entwurf für den
auch den ertritt ın ıne andere Kirche der Re- TNEeUEN CIC keine Veränderungen ext als
ligionsgemeinschaft als formellen Abftall Ge- notwendig erwıesen haben. Berücksichtigung
rade diese letztgenannte Varıante deutet jedoch ın den Anmerkungen erschien ausreichend.
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Eherechtes in aller Welt-er hat das Werk „II ma­
trimonio nel mondo" herausgebracht - ist er in 
der Lage, Vergleiche und Berührungspunkte des 
kanonischen Eherechtes mit den diesbezügli­
chen Verhältnissen in vielen Staaten der Erde 
aufzuzeigen. So ist es trotz des bescheidenen 
Umfangs ein hilfreiches Buch für Seelsorger, 
Eherichter und an diesen Problemen Interessier­
te. 
Linz Peter Grada11er 

LODICKE KLAUS, Elzereclzt. Canones 
1055-1165. (Codex luris Canonici, Kommentar 
für Studium und Praxis; erster erschienener Bd.). 
(190.) Ludgerus-V., Essen 1983. Polyleinen. 
DM 24,-. 

Der Vf. bezweckt, anhand des lateinischen Ge­
setzestextes „mit dem Wortlaut und der Bedeu­
tung der neuen Kanones bekanntzumachen" 
(S. 6). Liidicke analysiert Kanon für Kanon des 
neuen Eherechts. Der Kommentar wird absatz­
weise in Sinneinheiten zusammengefaßt, welche 
jeweils mit einer Randnummer gekennzeichnet 
sind. Ein Stichwortverzeichnis befindet sich am 
Ende des Buches. 
Breit angelegte theologische bzw. theoretische 
Ausführungen werden dem Leser nicht zugemu­
tet. Vielmehr konzentriert sich der Kommentar 
primär auf solche Angaben vorwiegend juristi­
scher Art, welche zum Verständnis des Inhalts, 
des Sinnes und Zweckes des betreffenden Ka­
nons sowie zum Erfassen der sachlichen Zu­
sammenhänge erforderlich sind. Es finden sich 
auch Hinweise zu einschlägigen Bestimmungen 
des Zivilrechts der BRD und Osterreichs. Man­
che Informationen sind knapp gehalten, wie 
etwa, wenn beim Trauungsverbot gern. can. 1071 
§ 1, 4° der schwer faßbare Tatbestand des „noto­
rie catholicam fidem abiecerit" keiner weiteren 
Erläuterung unterzogen wird (5. 40 Rdn. 6) -
z. B. in seinem Verhältnis zum staatlichen Kir­
chenaustritt. 
In diffizilen Fragen bietet der Vf. zumeist wohl­
begründete Lösungen an. Dazu sei etwa auf die 
Beantwortung der Frage nach der Rückwirkung 
des neu geschaffenen dolus-Tatbestandes gern. 
can. 1098 (5 . 93f. Rdn. 3 und 4) hingewiesen. 
Unterschiedlicher Auffassung könnte man frei­
lich über Liidickes Verständnis des förmlichen 
Abfalls von der katholischen Kirche nach can. 
1086 und 1117 sein: Der Vf. meint, dieser könne 
nicht mit bestimmten Rechtsakten, etwa der Kir­
chenaustrittserklärung vor der staatlichen Auto­
rität gleichgesetzt werden. Vielmehr bestünde 
der Kernpunkt des Abfalles darin, daß aufseiten 
des katholischen Teils kein Glaube mehr vor­
handen ist, der durch das Hindernis (disparitas 
cultus) geschützt werden müßte; ein förmlicher 
Abfall sei immer dann gegeben, ,, wenn der Wil­
le, der katholischen Kirche nicht mehr anzuge­
hören, vor der kirchlichen Offentlichkeit. in be­
weisbarer Form zum Ausdruck gebracht worden 
ist" (5 . 66). Allerdings anerkennt Liidicke hier 
auch den Obertritt in eine andere Kirche oder Re­
ligionsgemeinschaft als formellen Abfall an. Ge­
rade diese letztgenannte Variante deu tet jedoch 
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schon an, daß es sich beim förmlichen Abfall kei­
neswegs um eine Erklärung vor der katholischen 
Kirche handeln muß. Auch der Wortsinn zwingt 
nicht zu dieser Annahme. Der Gesetzgeber will 
vielmehr im Interesse der eindeutigen Feststell­
barkeit des Hindernisses sichergestellt wissen, 
daß der Abfall iiber/za11pl durch einen rec/ztlic/z öf­
fentlic/zen Akt erklärt wird - und dies im Unter­
schied etwa zu einer bloßen Nichtteilnahme am 
kirchlichen Leben oder zu einer bloß lalsiiclzli­
c/zen, aber nicht im rechtlichen Sinn öffentlichen 
Erklärung (etwa vor Freunden). Dazu kommt, 
daß das Gesetz selbst ganz deutlich unterschei­
det zwischen Abfall vom katlzolisc/zen G/a11be11 (z. B. 
ca,1. 1071 § 1, 4°) und Abfall von der katlzolisclzen 
Kirc/ze durch formellen Akt. Aus diesen Gründen 
kann die Berufung auf die ratio des Hindernisses 
(Schutz des Glaubens des katholischen Partners) 
bzw. darauf, daß seitens des Katholiken ein 
schützenswerter Glaube nicht mehr vorhanden 
sei, kein stichhaltiges Argument dafür liefern, 
daß der staatliche Kirchenaustritt nicht unter den 
Begriff des formellen Abfalls subsumierbar sein 
sollte. 
Nicht ersichtlich ist auch, warum Liidicke dem 
Personaloberhirten oder -pfa.rrer die Befugnis 
zur Delegation der Trauungsvollmacht abspricht 
(S. 118 Rdn. 4). Es gibt keinen Anhaltspunkt da­
für, daß die allgemeinen Regeln der Delegation 
(can. 137f.) hier nicht anwendbar sein sollten. 
Auch scheint die Eheschließungsform bei der 
Konvalidation gern. can. 1159 § 3 nicht in der 
Weise teilbar zu sein, daß mir der Partner, dessen 
Wille mangelhaft war, vor dem Trauungsorgan 
und den Zeugen den Konsens zu e.rklären hätte 
(S. 177 Rdn. 2). 
Das vollständige Fehlen von Quellenangaben 
und weiterführenden Literaturhinweisen könnte 
mancherorts auf Kritik stoßen. Der Kommentar 
ist gut lesbar und ist allen am Eherecht Interes­
sierten, den Praktikern, die eine rasche Informa­
tion benötigen, aber auch, von Inhalt und Auf­
bau her, besonders den Studierenden zu emp­
fehlen. 
Linz Helm11//z Pree 

LODICKE KLAUS, Fa111ilie11pla111111g 11nd Elzewille. 
Der Ausschluß der Nachkommenschaft im nach­
konziliaren kanonischen Eherecht. (Münsteri­
sche Beiträge zur Theologie, Heft 50). (385.) Ver­
lag Aschendorff, Münster 1983. Kart. DM 53,-. 

Es handelt sich um eine Spezialstudie zum Pro­
blem, das im Titel und Untertitel genannt is t. In 
ausführlicher und überaus gründlicher Weise 
untersucht Vf. im Hinblick auf die gestellte Frage 
die kirchliche Rechtsgeschichte, die Äußerungen 
des kirchlichen Lehramtes nach dem Erlaß des 
Codex luris Canonici, die Debatten und Ent­
würfe der Codex-Reform-Kommission sowie d ie 
jüngste Rota-Rechtsprechung. Im Vorwort fin­
det sich der Hinweis, daß Redaktionsschluß etwa 
Mitte 1981 war, daß sich aber durch „Familiaris 
consortio" und Änderungen am Entwurf für den 
neuen CJC keine Veränderungen im Text als 
notwendig erwiesen haben. Berücksichtigung 
in den Anmerkungen erschien ausreichend. 


